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0 s r ü b c r hinaus vv i r ci 
auch die Einhaltung 
verfahren gesichert

durch die Abgrenzung der Verantwortung 
der Geheimhaltung in jedem Ermittlungs- 
, da nur der Leiter der Unrersuchungs-

haftanstalr Einblick in die mit dem Vollzug der Untersu
chungshaft zusammenhängenden operativen Fragen erhält.

i.b. Oie Reqist rierunq Verhafteter

tin wesentlicher Bestandteil des Aufnahmeverfahrens ist die
Realisierung der Forderung, daß .jede in 
haftanstalt des iifS auf genommene verhaft 
lieh, mit.Anrabe des Datums und der Uhrz

eine Un tersuchungs- 
e t o P e rs o n n a m e n r - 
eit zu registrieren

ist.

Die Registrierung erfolgt in einem gebundenen, mit Seiten
zahlen versehenen und vom Staatsanwalt bestätigten Regi
strierbuch. In diesem Buch erfolgt eine fortlaufende Qoku- 
mentierung der Zugänge (Name, Vorname, Geburtsdatum, Datum 
und Uhrzeit der Aufnahme in die Untersuchungshaftanstalt) 
sowie Name, Datum und Uhrzeit der Abgänge. Zusätzlich er
folgt in einem gesonderten Buch eine alphabetische Regi
strierung der Verhafteten mit den gleichen Angaben und ei
ner internen fortlaufenden Nummerhregistrierung für den 
Dienstverkehr-, der sogenannte Index. Das ist aus Gründen 
der Geheimhaltung in' Zusammenhang mit der Bearbeitung der 
operativen Untersuchungsvorgänge notwendig.

Mit. -p diesen
haftVollzug

Verfahrensweisen 
des MfS auch voll den

entspricht der Untersuchungs- 
:mpfehlungen der UNO,

So bestimmen die "Standard-Minimalregeln”, daß an jedem 
Ort, an denen Menschen gefangengehalten werden, in ein 
gebundenes und mit Seitenzahlen versehenes Gefangenenbuch 
die Personalanoaben, der Grund der Haft und die anordnen-

Sehörde sowie der iaaoe
einzutragen sind. (Arti!<

der Aufnahm e und des Abganges
ei 3 Abs, 1 Standard-! iinimairegeln)


